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M. ihren Anfang nehmen, zu erscheinen, oder
sich doch wenigstens in den bald darauf felgen
den -Sitzungen deS Necrutirungs-Raths zu

stellen.. Wer durch wichtige Utustande am per
sönlichen Erfchcrnen behindert wird, muß nach
Inhalt deS ZZstcn 'Artikels im Conscnptions-
Eodcr, jemand beauftragen, der Namens seiner
Dor dem Unter- Präfect oder Necrutirungs-

àathe erscheint, und dasjenige besorgt, was
das Gesetz verlangt. Wer dieses unterlaßt,
wird zuerst zu marschiren verurthcilt, und geht
des Rechts zu loosen verlustig.

Die Verwaltungs-Behörden werden hiedurch

ersucht, den Inhalt dieses zur Kenntniß derer,
die es angeht, zu bringen, und sie zur Er

füllung ihrer Pflichten anzuhalten.
Hannover den iLten Nov. 1312.

Der Präfect.
Franz.

Für die Nichtigkeit der Ausfertigung:
der General-Secretair der Prafectur,

Heise. j

Der Präfect des Saale-Departements.
In Erwägung, daß nach der Bestimmung

Sr. Erekllenz des Herrn Kriegs Minister die
Sitzungen des Recrutirungs - Raths der Con-

scription 1793 den 5tcn December c. ihren

Anfang nehmen, und den Ztcn Januar ge

schlossen seyn sollen,
und daß es keinen Conscribirten ertaubt ist

vor dem Recrutirungsrathe durch einen Be

vollmächtigten zu erscheinen, er befinde sich
denn in den von dem Gesetze vorausgesehenen

Fällen,
fordert hierdurch sämmtliche abwesende zur Con-
scription ¡793 gehörige und dahin verwiesene

Conseribirte des Saale-DepartementS auf sich
unvorzüglich in ihre Heimath zu begeben um
sich daselbst dem Recrutirungsrath zur bestimm
ten Zeit persönlich vorzustellen. Im Falle des
Nichterscheinens wdrden dieselben als wieder-
spenstig betrachtet und verfolgt werden.

Halberstadt den 14WN November 1312.
Der Präfect des Saale - Departements.

Unterz. Gossler.
Für die Treue der Ausfertigung.

Her General-Secretair der Präfectur
Grewe. ?

Aufruf an die Conscribirten deS 5 eine-De

partements vom Jahr 1793. Alle zurConscrip-
Lion des Jahrs 179z gehörige jungen Leute welche
im Leine-Departement ihren gesetzlichen Wohnsitz
haben, werden anfgefordert binnen den 20. bis

zum 30, d. M. vor dein Herrn Untcrprafcc-

 ten ihres Districts oder spätestens vor dem

Rckrutirungsrathe, welcher im Laufe des MonatS
Dezember versammelt seyn wird, sich zu stellen,
wenigstens wenn sie gesetzlich abgehalten sind sich
persönlich eiuzufindcn, einen Beauftragten für sich
 auftreten zu lassen. Zeder Konskribirte welcher
dies versäumt, geht des Rechts zu loosen verlu
stig und wird zuerst zu marschieren verurtheilt.

Der Unterzeichnete ersucht alle Verwaltungs-
Behörden fremder Departements diese Auffor
derung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, und

* für ihre Befolgung Sorge zu tragen.
Gvttingen den io. November 1812.

Der Präfekt des LeincdepartementS,
D e l i n 6.

Für die Treue der Ausfertiaung,
Der General-Sekretär der Präfektur,

Leist.


